
Lärmpass

Ein  Lärmpass  und  das  dazugehörige  Register  ist  bei  Aufstiegsgenehmigungen,  die  nach  dem 
Erscheinen der Grundsätze des Bundes und der Länder für die Erteilung der Erlaubnis zum Aufstieg 
von  Flugmodellen  gemäß  §16  LuftVO,  veröffentlicht  in  der  NfL  I  59/06  vom  13.02.2006, 
Musterbescheid  IV,  Allg.  Auflagen  Punkt  13  erteilt  werden,  zu  erstellen.

Diese Formulare können auch für Aufstiegsgenehmigungen, die vor dem 13.02.2006 erteilt wurden 
und  für  die  eine  Änderung  der  Nebenbestimmungen  bezüglich  der  Anpassung  des  max. 
Schallpegels  auf  die  neuen  "Grundsätze"  bei  der  zuständigen  Stelle  beantragt  wird,  verwendet 
werden.

Der Lärmpass ist bei dem Betrieb der Flugmodelle mitzuführen und der Luftfahrtbehörde oder der 
Polizei auf Aufforderung zur Einsicht vorzulegen. Das im Verein geführte Register erleichtert bei 
Routinekontrollen  der  Luftfahrtbehörden  oder  bei  Lärmbeschwerden  wesentlich  die 
Nachweisführung zur Entlastung des Vereins. 

Download: (die Druckmuster sind .doc - Dateien und können vereinsgerecht angepasst werden)

>>>Muster-Lärmpass(Vorder-+Rückseite)
>>>Druckmuster(Vorder-+Rückseite) 4-fach

>>>Muster-Lärmpass-Register
>>>Druckmuster-Lärmpass-Register

http://modellflug-im-daec.de/service/recht/laermpass/musterlaermpass.pdf
http://modellflug-im-daec.de/service/recht/laermpass/Laermpass%20Register.zip
http://modellflug-im-daec.de/service/recht/laermpass/laermPassRegister.jpg
http://modellflug-im-daec.de/service/recht/laermpass/laermpass.zip

